
Anlage 7 

S T A D T BUCH EN 
======================= 

Betr.: Bebauungsplan Buchen . "Nahholz IV b - Sild" 

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Geltungsbereich(§ 9 Abs . (2) 7 BBauG) 

der räumliche Geltungsbereich des Baugebi et es ist i m 
Lageplan Maßstab 1 : 1000, Anl age Nr. 6 festgesetzt . 

2 . Art der baulichen Nutzung(§ 9 Abs.(1) Ziffo1 BBauG) 

Im· Planungsgebi et ist "Reines Wohngebiet" (WR) und "All­
gemeines Wohngebiet" (WA) festgesetzt . Di e hierfür vor­
gesehenen Flächen sind im Lageplan M 1 : 1000, Anlage 6 

durch Nutzungsschablonen gekennzeichnet . 

2 .1 Das reine Wohngebiet dient ausschließlich dem 
Wohnen (WR ) (§ 3 BNV0) . Zulässig s ind i m reinen 
Wohngebiet 

2 .1.1 Wohngebäude 
2 .1. 2 Ausnahmsweise können Läden und nicht störende Hand­

werksbetriebe die zur Deckung des t ägl. Bedarfes 
f ilr die Bewohner des Gebiet es di en en, sowie kleine 
Betri:be des Beherbergungsgewerbes zugelass en wer­
den 0 

2 . 2 Un~ulä ssig sind im r einen Wohngebiet ( WR ) § 14 (1) 
BNV0 

2 . 2 .1 Nebenanlagen und Einrichtungen, die der Kl eintier-
haltung di enen. 

2 . 3 Das all gemeine Wohngebiet dient vorwi egend dem 
Wohnen ( WA) § L+ BNV0 

Zul ässi g sind i m all geme-inen Wohngebi et 
2 . 3 .1 Wohngebäude .~. 

2 . 3 . 2 Die der Versorgung dienenden Läden, Schank- u . 
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Spei sewirts chaften sowi e ni cht s törende Handwerks­
betriebe . 

2 . 3 . 3 Anl agen für kirchl iche , kulturelle , sozi al e und 
gesundheitliche Zwecke . 

2 . 4 Ausnahmswei se können im allgemeinen Wohngebi et (WA) 
(§ 4 (3) BNVO) zugel assen werden 

2o4.1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
2 . 4 . 2 Anl agen für Ver waltung und sportliche Zwecke 

2 . 5 Unzulä ssi g s i nd im allgemeinen Wohngebiet (WA ) 

2 .5.1 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
2. 5 . 2 Gartenbaubetriebe 
2 . 5 . 3 Tankstellen 
2 . 5 . 4 St älle f ür di e Kl eintierhaltung als Zubehör zu 

Kl einsiedlungen und landwirtschaftlichen Nebener ­
werbsstell en. 

3 . Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs . 1 Zi ff .1 BBauG. u. 
§ 16 BNVO) 

3 .1 Di e Zahl der Voll geschosse ist zeichneri s ch durch 
di e Eintragungen in den Nutzungsschablonen fest­
ges et zt (s . Anl age 6 ) . 

3. 2 Di e Grundfl ächenzahl en sind zeichnerisch durch die 
Eintragungen in den Nutzungsschablonen als Höchst­
werte f est gesetzt . (s. Anlage 6 ) 

Di e Geschoßfl ächenzahl en sind zeichnerisch dur ch di e 
Eintragungen in den Nutzungsschablonen als Höchst­
werte fes t gese2tzt . (s. Anlage 6 ) 

r . Bauweise und St ellung der baulichen Anlagen (BBauGes . § 9 
Abs . (1) Ziff. 2 ) 

4 .1 Bauwei se(§ 22 BNVO) 

Im Pl anungsgebiet ist di e in den Teil gebieten j e-
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weils zulässige Bauweise zeichnerisch durch di e 
Eintragungen in den Nutzungsschablonen fest gesetzt. 
(s. Anlage 6 ) Folgende Bauweisen sind zulässi g : 

4 .1.1 Die offene Bauweise als Einzelhäuser 
zwischen Ludwi g- Schwerinstraße u . Heinrich- Lauer­
s traße sowie in dem GEliet südlich des Löserweges 
und der Heinrich-Lauerstraße bis zur Brünnerstraße . 

4 .1. 2 Die offene Bauweise als Doppelhäuser und Hausgruppen 
bis zu 50 Metern Länge zwischen der Prof. Schnarren­
ber gstraße und der Heinrich-Lauerstraße sowie im 
linken Teil des Gebietes zwischen Prof. Egon Ei er­
mannstr. und Heinrich-Lauerstraße . 

4 .1. 3 Die offene Bauweise al s Einzelhäuser, Doppelhäuser 
und Hausgruppen bis zu 50 Met ern Länge im Quartier 
zwischen Brünner-, I glauer- und Znaimerstraße sowi e 
der östlichen Grenze des Geltungsber eiches. 

4 .1. 4 Die geschlossene Bauweise 
in dem r echt en Teilgebiet zwischen Pr of . Egon Eier­
mannstr. und Heinrich-Lauerstraße. 

4.1.5 Die offene Bauweise als Einzel-u.Doppea~~ugffaH~ig~;i 

4 . 2 Di e Uberbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücks­
flächen, Stellung der baulichen Anlagen. § 9 BBauG. 
(1) 2 , u. § 23 BNVO 

Di e überbaubaren Grundstücksfl ä chen s ind durch Bau­
gr enzen und Gar agengrenzen i m Bebauungsplan zeich­
nerisch festgesetzt (s . Anlage 6) . 

4 . 2 .1 Die St ellung der baulichen Anlagen ist im Bebauungs­
plan zeichneri sch durch Plansymbole , welche für die 
Firstrichtung oder di e Gebäudel ängsachse gelten, 
f estgeset zt. (s . Anlage 6 ) 

4 . 2 . 2 Dj e nicht Uberbaubaren Flächen der bebaubaren Grund­
stücke sind, mit Ausnahme der Fl ä chen f ür Abstell­
plätze , gärtnerisch oder als Grünfl ä chen anzul egen 
und zu unterhalten. 
Sie dürfen nicht als Lager- oder Arbeitsflächen 
ver wendet werden. 
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5. Mindestgröße , Mindestbreite tmd Mindesttiefe der Baugrtmd­
stücke (§ 9 (1) 3 BBauG.) 

5 .1 Di e Mindestgröße der Baugrtmdstücke wird in den Teil• 
gebieten des Bebaurmgsplanes wi e folgt f est gesetzt. 

5 .1.1 Teilgebiete mit Einzel hausbebaurmg, 
2Mindestgröße = 500 m

allgemein: 

5.1.2 Teilgebiet e mit Einzel- tmd Doppelhausbebaurmg , 
allgemein: 
Mindestbreite = 11 m • 
Mindesttiefe = 24 m 

5 .1. 3 Teilgebiet e mit Hausgruppen, all gemein : 
Mindestbrei t e = 11 m 
Mindesttiefe = 24 m 

5 .1. 4 Teilgebiet e mit geschlossen er Bebaurmg, allgemeine 
Mindestbrei te = 13 m 
Mindestti efe = 24 m 

6. Fl ächen für Nebenanlagen § 9 (1) 4 BBauGes . 

6 .1 Di e Er r ichttmg von Nebenanlagen nach§ 14 Abs . 2 
BNV0 sind außerhalb der überbaubaren Grtmdstücks­
flächen allgemein zulä ffiig , mit Ausnahme i m Be­
reich der Sichtwinkelflä chen. 

7. Die Höhenlage der Gebäude§ 9 ( 2) BBauG. §§ 15 u. 111 LB0 

7 .1 Di e Fußbodenhöhe des ersten sichtbaren Geschosses 
wird auf max. 0,75 m über dem angr enzenden nat ür­
lichen Gelände festgelegto 
Al s das natürliche ' Gel ände i st nach dieser Satzrmg 
das vorhandene Gelände der Baugrrmdstücke vor Aus­
f ührtmg sämtlicher Erdarbeiten zu betrachten. Der 
Höhenplan des Bebautmgsplanes mi t Straßen- Längs-
u. Quer schnitten wi rd dem Bebautmgsplan nachr icht­
lich angel egt. (Anlage 9 tmd 10) 

7 . 2 Di e max. Gebäudehöhen gemessen ab festgel egtem 
EFG-Wert wer den wi e f olgt festgesetzt 



- 5 -

7 . 2 .1 Firsthöhen der Gebäude 

7 . 2.2 

1-geschossig 

8 , 5 m 
Traufhöh en 

2- geschossi g 

10 , 5 m 

3- geschossig 4-ges chossi g 

13 , 5 m 16 ,- m 

1- geschossi g 

4 , 5 m 

2-geschossi g 
1

6 , 5 m < Ir 

3- geschossi g 4- geschossig 

9 , 5 m 16 , - m 

7 . 3 Ausnahmen von den Fest setzungen nach 7.2 - 7 . 2 . 2 
können zugelassen werden , wenn dadurch das zulässi ­
ge Maß der baulichen Nutzung sowi e di e max . Trauf­
und Fi rsthöhen nicht über s chritten werden . 

8 . Garagen und Stellplätze§ 69 LB0 , GAV0 v . 25 . 6 . 73 u . Ga­
ragenerlaß v . 20 . 7 . 73 

8 . 1 Di e Anlage von Garagen ist nur innerhalb der Bau­
gr enzen und der hierfür au sgewi es enen Flächen und 
Garagenlinien möglich . 

8 . 2 Im reinen Wohngebi et und i m all gemeinen Wohngebi et 
s ind Stel lplätze und Garagen nur für den durch di e 
zugelassene Nutzung verursachten Bedar f zulä ssig . 

9 . Ver kehrsfl ä chen § 9 (1 ) 11 BBauG. 
für die •. Lage der Verkehrsfläch en und deren Höhenlagen 
gelten di e Eintragungen im Lageplan (Anlage 6 ) . 

10 . Äußer e 
( § 111 

Gestal tung der 
LB0 § 16 LB0) 

baulichen Anlagen 

10 . 1 Di e baul ichen Anlagen sind so zu gestalten, daß s i e 
nach For m, Maßstab, Far be und Verhältnis der Bau­
massen und Bauteile zueinander n i cht verunstaltend 
wirken . 

10 . 2 Die Dachneigung ist durch Eintragungen i n den Nut­

zungsschabl onen für j edes einzel ne Teilgebiet des 
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Bebauungsplanes festges etzt. 

10 . 3 Als Dachdeckungsmaterial s ind rotbraune oder dunkel­
graue Materialien zu verwenden. 

11.Einf riedigungen der Grundstücke(§ 111 (1) 6. LB0) 

11.1 Einfriedigungen gegenüber den öffentlichen Verkehrs­
f l ächen sind nur als Naturhecken, Draht- oder 
Scher enzäune !!!!! Heckehinterpflanzung, mit oder 
ohne Sockel, aus Naturstein oder Kunststein mit 
Naturst einchar~akt er zuläss i go 

11. 2 Di e Gesamthöhe der Einfriedi gungen (d.h. Sockel+ 
Zaun) wird mit 0,70 m f estgesetzt. 

12. Si chtwinkelber eiche 

12 .1 Di e Sicht winkelber eiche sind zu- und ausfahrtsfrei 
zu halten. Das Gel ände i m Sichtwi nkelber eich i s t 
auf mi ndesten s ~ 0 , 20 m auf Straßenoberkante bezo­
gen abzutragen. 

13. Ni ederspannungsfreileitungen sind i m Baugebiet unzulässi g 
§ 111 (4) LB0 

Buchen, den ... A?.-.~~ ?:.......... o.. 

¼ ~ ..·r ................. 0 ••• 

' ~ 

Der Verfasser Der Bürgermei s t er 

f 


